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 Veröffentlicht am 14.01.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §241 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Fristgebundene Anträge, die nicht innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist gestellt werden, vermögen die mit ihnen

verfolgten Rechtswirkungen nicht auszulösen.
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